
entsprechendes Gesetz verabschieden, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? Wer ist anderer 
Meinung? - Wer enthält sich der Stimme? - Damit ist mit Mehr
heit dem Beschlußvorschlag des Rechtsausschusses gefolgt und 
der Tagesordnungspunkt 18 erledigt.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19. Ich denke, der Ab
geordnete Hacker hat gleich noch einmal das Wort.

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Bildung und Tätigkeit von Stiftungen 
- Stiftungsgesetz - 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 226 a).

Bitte schön, der Abgeordnete Hacker hat zur Begründung das 
Wort.

Hacker, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten 
in der DDR bislang kein Stiftungsrecht, so daß im Zuge der deut
schen Einigung eine entsprechende Notwendigkeit, gesetzliche 
Bestimmungen auf diesem so wichtigen Gebiet zu schaffen, 
dringend geboten ist.

Die Notwendigkeit der Schaffung von Stiftungsrecht besteht 
insbesondere auch deshalb, weil in der DDR in dieser Hinsicht 
bislang ungeklärte Rechtssituationen bestehen. Es geht darum, 
daß für viele Unternehmen Rechte verlorengehen, wenn wir ein 
entsprechendes Stiftungsrecht nicht verabschieden.

Dieses Gesetz, was Ihnen vorliegt in der Drucksache 226 a, 
wird als Rahmengesetz anzusehen sein. Es ist den späteren Län
dern Vorbehalten, weitergehende Bestimmungen auf dem Ge
biet des Stiftungsrechtes zu verabschieden. Wir können aber da
von ausgehen, daß die Länder im Zuge ihrer Bildung in den 
nächsten Monaten Probleme haben werden, die Breite der recht
lichen Regelungen zu packen. Insofern wird mit der Verabschie
dung eines Gesetzes über Stiftungen den neu entstehenden Län
dern auf dem Gebiet der Schaffung der rechtlichen Vorausset
zungen für die Tätigkeit eine wichtige Unterstützung gegeben 
werden.

Da auch das Bürgerliche Gesetzbuch nur Rahmenregelungen 
enthält und die Länder in der Bundesrepublik durch länderspe
zifische Regelungen den Bereich des Stiftungsrechtes weiter 
ausgekleidet haben, würden wir uns insofern hier auch anschlie
ßen an das Verfahren, was gegenwärtig schon in der Bundesre
publik praktiziert worden ist.

Ich möchte Ihnen auch zu diesem Gesetz eine Korrektur ansa- 
gen. Ich bitte Sie im § 1 Abs. 2 der Drucksache Nr. 226 eine Kor
rektur vorzunehmen. Es muß hier heißen statt „der in Abs. 2“ 
richtig „den in Abs. 1“. Ich empfehle Ihnen also die Annahme des 
Gesetzes und möchte an den Ministerrat die Aufforderung rich
ten, daß in den Abschlußberatungen zum Einigungsvertrag die
ses Gesetz als weitergeltendes DDR-Recht vereinbart wird. - 
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wortmeldungen liegen dem Präsidium dazu 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem vom Ministerrat eingebrachten Gesetzentwurf in der 
Fassung der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses, 
Drucksache Nr. 226 a, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Keine Ge
genstimmen. Wer enthält sich der Stimme? - Dann ist das ein
stimmig so beschlossen.

Ich gehe davon aus, daß die Drucksache Nr. 194 a, die ich 
jetzt hier in einer Fassung habe, noch einmal den Fraktionen we

nigstens in ein paar Exemplaren zur Verfügung gestellt wird. 
Wir behandeln darum zunächst den Tagesordnungspunkt 20,

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz zur Carl-Zeiss-Stiftung Jena 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 228 a)

Auch da hatte der Rechtsausschuß die Federführung. Wer be
gründet den Antrag vom Rechtsausschuß? - Bitte schön.

Barthel, Berichterstatter des Rechtsausschusses:

Meine Damen und Herren! Sehr verehrter Herr Präsident! Wir 
sind wieder Gefährten der Nacht. - Ich war einer der Abgeordne
ten, die damals die Gesetzesinitiative unterschrieben haben, da
mit dieses Gesetz in der Kammer eingebracht wurde.

Wie Sie unschwer erkennen können, hat Ihnen der Rechtsaus
schuß eine Beschlußvorlage unterbreitet, die Abweichung von 
einem Gesetz oder einem Beschluß der Volkskammer erzielen 
möchte. Die Gründe dafür sind folgende:

1. Mit der angestrebten Übertragung wird keine Situation ge
schaffen, die als Präzedenzfall gegen die Prinzipien der Anlage 3, 
Ziffer 1, zum Einigungsvertrag verstößt - das ist also die gemein
same Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land und der DDR zur Regelung offener Vermögensfragen, "v. 
weit er die Enteignungsgrundlage für den Zeitraum 1945-1 
betrifft.

Es gab ohnehin keine weiteren Fälle der Enteignung von stif
tungseigenen Wirtschaftsunternehmen auf dem Gebiet der 
DDR, und bereits durch einen Beschluß der damaligen Wirt
schaftskommission 1948, einen Monat nach der Enteignung also, 
wurde erreicht, daß der Stiftung jährliche Mittel zugebilligt wur
den, damit sie ihren Stiftungsauftrag erfüllen konnte. Damit 
wurde also faktisch die entschädigungslose Enteignung durch 
einen Quasi-Entschädigungsbetrag gemildert.

2. Eines besonderen Gesetzes, um den von den Einreichern 
angestrebten Zweck zu erreichen, bedurfte es nach Auffassung 
des Rechtsausschusses nicht, da das Treuhandgesetz einen hin
reichenden Rahmen dazu gibt, um das angestrebte Ziel zu errei
chen. Es bedurfte lediglich eines speziellen Auftrages an die 
Treuhandanstalt, der mit diesem Beschluß erteilt wird.

3. Die vorgeschlagene Regelung soll auch die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der ganzen Region 
in Jena und des Stiftungsgedankens auch nach der Vereinigung 
der beiden Teile Deutschlands sichern.

4. Der Beschlußentwurf in der vorgelegten Fassung e.______________ _
spricht der gesetzlichen Form. Er ist in seinem Inhalt überschau
bar und klar und geeignet, die volle Funktionsfähigkeit der Carl- 
Zeiss-Stiftung mit ihrem originären Sitz in Jena auch nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten im vollen Umfang zu 
sichern.

Aus diesen vier dargelegten Gründen bitten wir um Zustim
mung zu diesem vorgelegten Beschluß.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. - Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Wir kom
men zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung des Rechts
ausschusses, wie Sie Ihnen in der Drucksache Nr. 228 a vorliegt. 
Wer dieser Beschlußempfehlung zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer ent
hält sich der Stimme? Dann ist das einstimmig beschlossen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21:

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz über die Ausschreibung der Stellen der Geschäfts
führung bzw. Vorstandsmitglieder in den durch die Treu-

1720


